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Bekanntmachung
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Deutschen Bundestag

am23.02.2025

Das Wählervezeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde -

die Wahlbezirke der Gemeinde Wenden

wird in der Zeit vom 03.02.2025 bis 07 '02'2025
während der allgemeinen Öffnungszeiten

Ort der Elnslohtnahme

im Wahlamt der Gemeinde Wenden in Raum 404

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitge halten. JederWahlberechtigte kann die Richtigkeit oder

Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerve zeichnis eingetragenen Daten überprüfen' Sofern

ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständig keit der Daten von anderen im Wählervezeichnis

eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen g laubhaft zu machen, aus denen sich eine

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wä hlerverzeich n isses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-

fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunfts-

sperre gemäß $ 51 Absatz 1 des Bundesmeld egesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein

Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat'

2.

(Dienststello, Gsbäude und zimmer)

in Raum 404 des Rathauses

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im

Nummsr und Nams

Wahlkreis Olpe - Märkischer Kreis I

durch Sgmmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises

oder

durch Briefwahl

teilnehmen.

Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.leinindasWählervezeichniseingetragenerWahlberechtigter'

5.2 ein nicht in das wählerverzeichnis eingetragener wahlberechtigter'

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das

Wähtervezeichnis nach g 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02'02'2025)

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig

16. Tag vor der Wahl, spätestens am 07

oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20' Tag bis zum

.02.2025 bis 12:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde

3

Einspruch einlegen.

. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum

02.02.2025 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch

gegen das Wählervezeichnii einlegen; wenn er nichfGefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht

ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden ynO.Olg bereits einen

Wahlschein und Briefwahlunterlagln beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung'

5.



6

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerveaeichnis nach $ 22 Absalz 1 der Bundes-

wahlordnung (bis zum 07 '02.2025) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach $

18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach $ 22 Absatz 1 der

Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung

erst nach Abschluss des Wählervezeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde

gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum

21.02.2025,15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt

werden.

lm Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter

nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15'00 Uhr'

gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist

oder er ihn verloren hat, kanir inil nis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt

werden.

Nicht in das Wählervezeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5'2 Buchstabe a

bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage'

15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-

sen, dass er dizuberechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich beiderAntragstellung

der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises'

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,

- einen amflichen, mit der Anschrift, an Oie der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten

Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefiruahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die

Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen duich Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-

wiesen wird und die bevollmächtigte person iicnt mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie

der Gemeindebehörde vor Empfaignahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat

sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Ein wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner

Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgäbe der Hilfe einer anderen Person bedienen' Die Hilfs-

person rn'uss das t O. f-eOensjahrvollendet naüen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-

gabe einer vom Wahlber".htigt"n selbst getroffenen und geäußbrten Wahlentscheidung beschränkt'

Ünzulässig ist eine Hilfeleistur[, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte

Willensbiliung oder EntscfreiOing des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein lnteres-

senskonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfspersoni-st zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet'

die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat'

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-

zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18'00

Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch land ohne besondere Versendungsform aus-

schließlich von der Deutschen Post unentgeltlich

angegebenen Stelle abgegeben werden.

kann auch bei der auf dem Wahlbrief

Dls Gemelndebehörd€

Wenden, den24.01.2025



öffentl iche Bekan ntmachu ng

der Gemeinde Wenden

Gemäß g 6 des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fas-

sung dei Bekanntmachung vom 23, September 1995 (GV. NW' S' 1028, 1996 S. 81, 141,

216;3S5, 2OO7 S. 327),iuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Feb. 2022 (GV. NRW' S.

122) werden mit Wirkung vom Täge der Veröffentlichung folgende Straßen im Ortsteil Ger-

lingen dem ötfentlichen Verkehr gewidmet:

Wiesengrundstraße

Von der Einmündung Hillmicker Straße bis zum Ausbauende als Gemeindestraße, ohne Be-

schränkung in der Art der Nutzung.

Der zu widmende Teil umfasst das Grundstück Gemarkung Wenden, Flur 1 1, Flurstück 357.

Auf dem Stein (tlw.)

Vom Grundstück Auf dem Stein 1 (Einmündung in die Wiesengrundstraße) bis zum Grund-

stück Auf dem Stein 13 (Einmündung in den nördlichen Straßenabschnitt,,Auf dem Stein")

als Gemeindestraße, ohne Einschränkung in derArt der Nutzung.

Bei dem zu widmenden Teil handelt es sich um das Grundstück Gemarkung Wenden, Flur

1 1, Flurstück 948.

Die Lage der gewidmeten Straßen ergibt sich aus den beiliegenden Lageplänen.

Rechtsbehelfsbeleh runq

Ge@kanninnerhalbeinesMonatsKlagebeimVerwaltungsgerichtArns-
berg erhoben werden.

H i nweis: Weitere I nformationen auf der I nternetseite www.j ustiz.de.

60.21 6610-14170

Wenden, 20.01.2025

Der B ister

(Clemens)
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